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Stadt Neustadt an der Weinstraße 
 

Flächennutzungsplan-Teiländerung im Bereich 
 

„IBAG/Roßlaufstraße-Nord“ im Stadtbezirk Nr. 25 
 

 
 
 
 
 
 
Beschlussempfehlungen zu den im Rahmen der Beteiligung der Öffentlichkeit gem. 
§ 3 Abs. 2 BauGB sowie der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange 
gem. § 4 Abs. 2 BauGB eingegangenen Stellungnahmen. 
 
 
 
 
 
 
 
Neustadt a. d. Weinstraße und Linden, den 16.06.2015 
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Stellungnahmen mit Anregungen  
 
Deutsche Bahn AG (08.06.2015) 
Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz – Direktion Landesarchäologie 
(11.06.2015) 
Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd, Referat 4/41 Landeplanung (01.06.2015) 
Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd, Regionalstelle Wasserwirtschaft, 
Abfallwirtschaft, Bodenschutz (10.06.2015) 
Stadtverwaltung Neustadt a. d. Weinstraße, Abt. Bauordnung / 
Brandschutzdienststelle (13.05.2015) 

Stellungnahmen ohne Anregungen  

 
Amprion GmbH (11.05.2015) 
Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Neustadt a. d. Weinstraße, Schulaufsicht 
(07.05.2015) 
Bundesamt für Infratruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr 
(11.05.2015) 
Deutsche Telekom Technik GmbH, NL Südwest (11.05.2015) 
Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum Rheinpfalz, Abt. 
Landentwicklung/Ländliche Bodenordnung (11.05.2015) 
Forstamt Haardt, Landau (20.05.2015) 
Kreisverwaltung Bad Dürkheim, Gesundheitsamt (27.05.2015) 
Landwirtschaftskammer  Rheinland-Pfalz (12.05.2015) 
Stadtverwaltung Neustadt a. d. Weinstraße, Abt. Bauordnung (07.05.2015) 
Stadtverwaltung Neustadt a. d. Weinstraße, Abt. Liegenschaften und Bauverwaltung 
(15.05.2015) 
Stadtverwaltung Neustadt a. d. Weinstraße, Abt. Landwirtschaft und Umwelt 
(07.05.2015) 
Verband Region Rhein-Neckar, (08.06.2015) 
 
Im Rahmen der Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB sind 
keine Stellungnahmen eingegangen.  
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Deutsche Bahn AG (08.06.2015) 
 
 
Beschlussempfehlungen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1.: Die grundsätzliche Zustimmung zur Planung wi rd zur Kenntnis 
genommen.  
 
 
Zu 2.: Die Ausführungen werden zur Kenntnis genomme n.  
 
Es liegt in der Natur der Sache, dass ein nicht parzellenscharfer 
Flächennutzungsplan keine detaillierten Grundstücksabgrenzungen erkennen lässt. 
Dies ist allerdings insofern nicht zu beanstanden, als dass der Flächennutzungsplan 
kein Baurecht schafft.  
Zur Berücksichtigung der Belange der DB auch auf den nachgeordneten 
Planungsebenen wird diese auch im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens 
beteiligt.  
 
 
Zu 3.: Die Ausführungen werden zur Kenntnis genomme n.  
 
Da die vorgebrachten Hinweise lediglich den Vollzug des Bebauungsplanes 
berühren, besteht für die Ebene der vorbereitenden Flächennutzungsplanung kein 
weiterführender Handlungsbedarf.  
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Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz – Direktion Landesarchäologie 
(11.06.2015) 
 
 
Beschlussempfehlungen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1.: Die Zustimmung zur Planung wird zur Kenntnis  genommen.  
 
 
Zu 2.: Die Ausführungen werden zustimmend zur Kennt nis genommen.  
 
Da die vorgebrachten Hinweise und Auflagen die Ausführungsplanung im Vollzug 
des Bebauungsplanes betroffen, besteht für die Ebene der Flächennutzungsplanung 
als vorbreitende Bauleitplanung kein weiterführender Handlungsbedarf. Auf der 
Plankarte des Bebauungsplanes sind entsprechende Hinweise bereits vermerkt.  
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Zu 3.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  
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Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd, Referat 4/41  (01.06.2015) 
 
 
Beschlussempfehlungen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1.: Die Ausführungen werden zustimmend zur Kennt nis genommen.  
 
 
 
 
 
Zu 2.: Die Ausführungen werden zur Kenntnis genomme n.  
 
Die Stadt Neustadt a.d. Weinstraße wird die SGD Süd im Rahmen ihrer 
Möglichkeiten bei der Aktualisierung der genannten Datenbank unterstützen. Für die 
Ebene der vorliegenden Bauleitplanung resultiert hieraus kein weiterführender 
Handlungsbedarf.  
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Zu 3.: Die Ausführungen werden zustimmend zur Kennt nis genommen.  
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Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd, Regionalstelle Wasserwirtschaft, 
Abfallwirtschaft, Bodenschutz (10.06.2015) 
 
 
Beschlussempfehlungen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allgemeine Wasserwirtschaft 
 
Zu 1.: Die Ausführungen werden zur Kenntnis genomme n.  
 
Da die vorgebrachten Hinweise die Ausführungsplanung im Vollzug des 
Bebauungsplanes betroffen, besteht für die Ebene der Flächennutzungsplanung als 
vorbreitende Bauleitplanung kein weiterführender Handlungsbedarf.  
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B. Abwasserbeseitigung/Niederschlagswasserbewirtschaftung 
 
Zu 2.: Die Ausführungen werden zur Kenntnis genomme n.  
 
Im Hinblick auf das erwähnte Entwässerungskonzept wurde zwischenzeitlich 
Konsens zwischen den verschiedenen Dienststellen und Fachämtern erzielt. Das 
abgestimmte Entwässerungskonzept wird im Rahmen der TÖB-Beteiligung des 
Bebauungsplanes zugänglich gemacht. Für die Ebene der vorbereitenden 
Flächennutzungsplanung besteht in dieser Hinsicht kein weiterführender 
Handlungsbedarf.  
 
 
C. Trinkwasserversorgung 
 
Zu 3.: Die Ausführungen werden zur Kenntnis genomme n.  
 
Ein entsprechender Hinweis ist bereits Bestandteil der Begründung. Weitergehender 
Handlungsbedarf für die Ebene der Bauleitplanung besteht nicht.  
 
 
D. Bodenschutz 
 
Zu 4.: Die Ausführungen werden zur Kenntnis genomme n.  
 
Der Abschlussbericht wird der SGD zu gegebener Zeit vorgelegt.  
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Stadtverwaltung Neustadt a. d. Weinstraße, Abt. Bauordnung / 
Brandschutzdienststelle (13.05.2015) 
 
 
Beschlussempfehlungen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1.: Die Ausführungen werden zur Kenntnis genomme n.  
 
 
 
Zu 2.: Die Ausführungen werden zustimmend zur Kennt nis genommen.  
 
 
 
Zu 3.: Die Ausführungen werden zustimmend zur Kennt nis genommen.  
 
 
 
Zu 4.: Die Zustimmung zur Planung wird zur Kenntnis  genommen.  
 
 


